
Verbesserung ihrer Bilanzierung sowie durch die von hoher Staatsdiszi
plin getragene Durchführung auf allen Ebenen weiter zu stärken. Bei 
der Organisierung und Durchführung der Kooperationsbeziehungen 
muß die Bedeutung der Wirtschaftsverträge und die Verantwortung für 
ihre termin-, qualitäts- und sortimentsgerechte Erfüllung erhöht wer
den. Gleichzeitig kommt dem Abschluß langfristiger Verträge auf der 
Grundlage des Fünfjahrplans für die Vorbereitung der Jahresvolkswirt- 
schaftspläne eine wesentliche Bedeutung zu.

Die Planung ist so zu vervollkommnen, daß die planmäßige propor
tionale Entwicklung der Volkswirt schalt und auf dieser Grundlage der 
gesellschaftliche Reproduktionsprozeß mit ständig zunehmender Effek
tivität und das Wachstum der Produktion gewährleistet werden. Dazu 
ist das Studium des Bedarfs der Wirtschaft und der Bevölkerung zu ver
stärken.

Die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben zur Entwicklung 
des Bildungswesens, der planmäßigen Verbesserung der materiellen und 
kulturellen Lebensbedingungen erfordern die weitere Vervollkomm
nung der Struktur der Volkswirtschaft.

Daraus leitet sich ab, schrittweise zu einer längerfristigen Planung in 
der Volkswirtschaft und in wichtigen Zweigen und Bereichen überzu
gehen. Dazu sind die Methoden der langfristigen Planung weiter zu ver
bessern sowie volkswirtschaftliche Analysen und Prognosen zur Fundie
rung der Pläne zu nutzen. Insbesondere in der Arbeit der Planungs
organe auf allen Ebenen ist die Analysenarbeit stärker mit dem Ziel zu 
entwickeln, die Kooperationsprobleme zu beherrschen, um somit Dis
proportionen vorzubeugen und heranreifende Entscheidungen rechtzeitig 
vorzubereiten.

Das Bilanzsystem ist als Hauptinstrument der Planung wirksamer zu 
machen und zu vervollkommnen. Als Folge der Vertiefung der gesell
schaftlichen Arbeitsteilung werden die Kooperationsbeziehungen zwi
schen Betrieben, Zweigen und Bereichen umfangreicher und differenzier
ter.

Das erfordert bei der Ausarbeitung der Bilanzen, die Verantwortung 
noch eindeutiger festzulegen; insbesondere ist die Verantwortung für 
die Bilanzbestätigung und für die materielle Sicherung des Reproduk
tionsprozesses unter dem Gesichtspunkt zu gewährleisten, daß immer 
vom volkswirtschaftlichen Interesse aus entschieden werden kann.

Damit ist die Erhöhung der Verantwortung der Staatlichen Plankom
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